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Landes- und Regionalplanung auf nachhaltige  

Flächenentwicklung ausrichten! 
 

 

 

Begründung 
 

„Im dicht besiedelten Land Nordrhein-Westfalen ist die Erhaltung und Sicherung von 

Freiraum eine grundlegende Voraussetzung für die Erhaltung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und die Nutzung und Regenerationsfähigkeit 

der natürlichen Lebensgrundlagen.“  

(Landesentwicklungsplan NRW)  
 

Der fortschreitende Flächenverbrauch ist eines der gravierendsten Umweltprobleme 

unserer Zeit. In den letzten 60 Jahren hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in 

Deutschland mehr als verdoppelt. Aktuell wird täglich eine Fläche von ca. 69 Hektar 

neu bebaut. Das entspricht etwa der Größe von ca. 100 Fußballfeldern. In NRW liegt 

der Verbrauch an Freifläche bei täglich ca. 10 ha. Diese Entwicklung geht besonders 

zu Lasten von biologischer Vielfalt und landwirtschaftlichen Nutzungen. Dabei muss 

uns allen doch klar sein: Fläche ist endlich!  
 

Deswegen gab es bisher Konsens in der Politik, dass der Verbrauch der Fläche 

gesteuert und begrenzt werden muss. Die Bundesregierung verfolgt in der 

Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, den deutschlandweiten Flächenverbrauch auf 30 ha 

pro Tag zu reduzieren. Das entspräche in NRW eine Reduzierung auf 5 Hektar täglich, 

wie es bisher im Landesentwicklungsplan (LEP) auch als Zielmarke festgelegt ist. 

Dennoch sollen die Regelungen des LEP zum Freiraum- und Naturschutz weiter 

geschwächt werden. Der Grundsatz „Leitbild einer flächensparenden 

Siedlungsentwicklung“ mit der Festlegung das tägliche Wachstum der Siedlungs- und 

Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 ha und langfristig auf "Netto-Null" zu 

reduzieren, ist in der Neufassung nicht mehr enthalten. Ferner plant die 

Landesregierung, den Weg zur leichteren Realisierung vermeintlich 

landesbedeutsamer flächenintensiver Großvorhaben in der freien Landschaft zu ebnen. 
 

Eine wichtige Rolle bei diesem Thema kommt der Regionalplanung zu. Der Entwurf 

eines neuen Regionalplans für Ostwestfalen-Lippe soll Ende 2019/Anfang 2020 

vorliegen und geht dann 2020 in das Verfahren und die Beteiligung. Aus Sicht des 

Naturschutzes ist es wichtig, dass dabei Ziele und Handlungsanweisungen für eine 

flächenschonende Regionalplanung aufgenommen werden. 
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Beschlussvorschläge 
 

1. Die Bezirkskonferenz Naturschutz OWL fordert aus diesen Gründen die politi-

schen Gremien und Entscheidungsträger des Landes NRW und besonders der 

Region Ostwestfalen-Lippe dazu auf, sich im Rahmen der Landes- und Regional-

planung für eine Reduzierung des Flächenverbrauchs und für eine nachhaltige, 

naturschonende Flächennutzung einzusetzen.  

 

2. Eine unbegrenzte Flächeninanspruchnahme auf Kosten von Natur, Landschaft, 
biologischer Vielfalt und landwirtschaftlicher Nutzflächen steht im Widerspruch 
zu den von Bund und Land beschlossenen Nachhaltigkeitszielen und der Bio-
diversitätsstrategie. Die Mitglieder des Landtags NRW fordern wir deshalb auf, 
der vorgelegten Neufassung des Landesentwicklungsplans nicht zuzustimmen. 
Insbesondere muss an der Festlegung einer Zielgröße für die Reduzierung des 
Flächenverbrauchs von maximal 5 ha für NRW und langfristig 0 ha festgehalten 
werden.  

 

3. Bei der Aufstellung des Regionalplans OWL 2035 muss ein Flächensparziel im 
Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen werden. Bei der Schaffung 
neuer Wohn- und Gewerbeflächen sind die Belange des Natur-, Umwelt- und 
Klimaschutzes zu beachten. Spielräume zur Nutzung von Brachen, Leerständen 
und Konversionsflächen sowie flächenschonende Bauweisen (besonders auch 
bei Gewerbegebieten!) und die Nutzung von Potenzialen der Innenentwicklung 
können den Freiraumverbrauch wirksam reduzieren. Hierzu wird auch auf die 
ausführlichen Stellungnahmen der Bezirkskonferenz vom 15. April 2016 und die 
Stellungnahmen der Naturschutzverbände verwiesen. 

 

 

 

 

 

Quellen:  
https://www.bezirkskonferenz-naturschutz.de/wp-content/uploads/2016/04/Resolution-

Neuer-Regionalplan-fuer-OWL_Stand-15-04-2016.pdf  

 
https://www.bezirkskonferenz-naturschutz.de/wp-content/uploads/2016/04/Resolution-

Kriterien-zur-Ausweisung-von-Gewerbegebieten.pdf  

 
https://www.bezirkskonferenz-naturschutz.de/wp-content/uploads/2018/03/6-b-

Resolution-LEP-Scoping-Anlage.pdf  

 
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/nachhaltigkeit-statt-entfesselung-

stellungnahme-zur-geplanten-aenderung-des-landesentwicklungsplan.html 
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